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zutiefst besorgt cIarDber. daß sich die extreme Armut in 
allen LIIndem der Welt, unabhlingig von ihrem wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Stand, nach wie vor weiter 
ausbreitet und gravierende Auswirkungen auf die schwächsten 
und am sIIIIksten benachteiligten Einzelpersonen. Familien und 
Gruppen hat, die auf diese Weise daran gehindert werden, ihre 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszuilhen. 

in der Erwllgung. daß die Beseitigung der weitverhreiteten 
Armut und der uneingeschränkte GenuS der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte miteinander verknllpfte Ziele 
sind, 

sowie in Anerkennung der Arbeit, die der Sonderbericht
erstatter fIIr die Frage der Menschenrechte und der extremen 
Armut geleistet hat, und unter BerDcksichtigung seines vor
Illufigen Berichtst". 

erneut erklilTend, welche Bedeutung dem bevorstehenden 
Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung zukommt, der im März 
1995 in Kopenhagen abgehalten werden soll und der sich unter 
den alle Gesellschaften betreffenden Kernfragen auch mit der 
Milderung und Verminderung der Armut befassen wird, 

1. erkUi:rt erneut. daß extreme Armut und sozia1e 
Ausgrenzung einen Verstoß gegen die Menschenwürde 
darstellen und daß daher auf nationaler und internationaJer 
Ebene dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
diese ZustlInde zu beseitigen; 

2. erklilrt tll4ßerdem. daß es im Einklang mit der Er
k1lIrung und dem Aktionsprogramm von Wren wesentlich ist, 
daß die Staaten die Beteiligung der Ärmsten an den Ent
scheidungsprozessen der Gemeinschaft, in der sie leben, an der 
Förderung der Menschenrechte und an den Bemlihungen zur 
Beklimpfung der extremen Armut filrdem; 

3. verleiht Ihrer Bejrledtgung Ausdruck darüber. daß die 
Menschenrechtskommission in ihrer Resolutiun 1994112 den 
Sonderberichterstatter fIIr die Frage der Menschenrechte und 
der extremen Armut gebeten hat, bei der Erstellung seiner Be
richte den folgenden Aspekten auch weiterhin besondere Be
achtung zu schenken: 

a) den Auswirkungen der extremen Armut auf den 
GenuS und die Ausübung aller Menschenrechte und Grund
freiheiten durch die von ihr betroffenen Menschen; 

b) den Anstrengungen. die die Ärmsten selbst unterneh
men, um ihre Rechte auszuilben und voll an der Entwicklung 
der Gesellschaft teilzuhaben, in der sie leben; 

c) den Voraussetzungen. unter denen die Ärmsten ihre 
Erfahrungen und Vorstellungen einbringen und am GenuS der 
Menschenrechte teilhaben können; 

d) den Möglichkeiten, ein besseres Verständnis der 
EtfaImmgen und Vorstellungen der Ännsten und derjenigen zu 
fördern. die beschlossen haben. an ihrer Seite zu arbeiten; 

4. fordert die Stauten. die Sonderorganisationen. die 
Organe der Vereinten Nationen und die anderen interna
tionalen Organisationen. einschließlich der zwischenstaatli
chen Organisationen. erneut at4. diesem Prohlem die er
forderliche Aufmerksamkeit zu widmen; 
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S. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den konlaeteri 
Maßnabmen. die das KinderhiJfswerk der Vereinten Nationen 
ergriffen hat, um die Auswirkungen der extremen Armut auf 
Kinder zu mildem, und von den Anstrengungen. die das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen unternimmt, 
um der Soche nach Möglichkeiten zur Milderung der Armut 
im Rahmen der einsch1llgigen Resolutionen Vorrang ein
zurIIumen, und legt ihnen eindringlich nahe, mit diesen 
Bemlihungen fortzufahren; 

. 6. beschließt. diese Frage auf ihrer einundfllnfzigsten 
Thgung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen. 
einschließlich anderer Ansätze zur besseren GewlIhrleistung 
einer effektiven Auslihung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" weiter zu behandeln. 
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49/180. AehtuDg vor den Grgnds!!tzen der natIolIIIIen 
SouverIIDftIIt und der Nlcbteinm!selnmg In die 
Inneren AIIgeIegenhelten der Staaten bei Wahl
.orgIIngen 

Die Generalversammlung. 

in 1Jekr4fIigung des Zieles der Vereinten Nationen. freund
schaftliche, auf der Achtung vor dem G:nmdasIz der Gleich
berechtigung und SeJ.hstles1illlmtmg der Völker herohende Be
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere 
geeignete Ma8nabmen zur Festigung des Weltfriedens zu tref
fen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution IS14 (XV) vom 
14. JJemmber 1960 mit der Erklilrung Iiher die Gewährung der 
UnabhlIngigkeit an koloniale Under und Völker. 

Sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970. mit der sie die Erk1llrung über völkerrecht
liche Grundslitze fIIr freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereimen Nationen gebilligt hat, 

lerner unter Hinweis auf den in Artikel 2 Absatz 7 der 
Charte der Vereinten Nationen verankerten Gnuufsatz. wonach 
aus der Charta eine Befugnis der Vereimen Nationen zum 
Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur 
inneren Zuständigkeit eines Staates geböten, oder eine Ver
pflichtung der Mitglieder. solche· Angelegenheiten einer 
Regelung aufgrund der Charte zu unterwerfen. nicht abgeleitet 
werden kann, 

in Bekrilft/gung der Rechtml!ßigkeit des Kampfes der 
Völker um Unabhlingigkeit, territoriale Unversehrtheit, na
tionale Binbeit und Befreiung von Kolonial- und Fremd
heJ::rschaft und um die Btricbtung einer Geseuschaft, in der die 
Menschen ungeschtet ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres 
G1auhens g1eichherechtigt volle wirtscbaftliche, soziale, kultu
relle, hflrgerliche und politische Rechte genießen und frei an 
der Be!ltimmung ihres Geschicks mitwirken. 

sowie in diesem Zusammenhang in Bekr4ftigung des 
Recl)ts des pa1IIstinensisc Volkes auf Selbstbestimmung, 

anerkennend. daß die GtundsIII:re der nationalen Souverilni
tIIt und der NlCbteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
der Staaten bei der Abhaltung von Wahlen zu achten sind, 
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sowie anerkennend. daß es kein allein gültiges politisches 
System und kein allein gültiges WahJmodell gibt, das fiIr alle 
Nationen und ihre Völker g1eichennaßen geeignet wäre, und 
daß politische Systeme und Wahlvorgiinge historischen, poli
tischen, kulturellen und reJigiösen Gegebenheiten unterliegen. 

in der Oberzeugung. daß es Sache der Staaten ist, die 
erforderlichen Mechanismen und Verfahren zu schaffen, wel
che die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an 
Wahlvorgiingen gewllhrleisten, 

unter Hinweis auf alle ihre dieshezilglichen Resolutionen, 

mit Genugtuung über die Erkllirung und das Aktions
programm von Wien, die am 25, 1uni 1993 von der Weltkon
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und in 
denen die Konferenz bekräftigt hat, daß die Förderung und der 
Schutz der Menschenrechte im Einklang mit den Zielen und 
Gnmdslltzen der Charta erfolgen sollen, 

1, erklllrt erneut. daß aufgrund des in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der Gleichbe
rechtigung und Selbstbestimmung der Vülker alle Völker das 
Recht haben. frei und ohne Einmischung von außen ihren 
politischen Status ZU bestimmen und ihre wirtschaftliche. 
soziale und kulturelle Entwicklung zu verfolgen und daß jeder 
Staat verpflichtet ist, dieses Recht im Ejnklang mit der Charta 
zu achten; 

2, erldlJrt erneut. daß es ausschließlich Sache der Völker 
ist, die Methoden fiIr den Wahlvorgang festzulegen und die 
dieshezilgIichen Institutionen zu schnft'en sowie in Überein
stimmung mit ihrer Verfassung und ihren innerstaatlichen 
Rechl5vmscbriften zu bestimmen, wie dieser durchgefilhrt 
werden soll, und daß die Staaten daher die erforderlichen 
Mechanismen und Vbrfahren schaffen sol\en, um die volle und 
effektive Mitwirkung des Volkes an diesen Vorgiingen zu 
gewllhr1eisten; 

3, erklllrt alIJIerdem erneut. daß alle Tätigkeiten, mit 
denen versucht wird, unmittelbar oder mittelbar in den freien 
Ablauf innerstaatlicher Wahlvorgiinge, insbesondere in den 
Entwickbmgsilindern, einzugreifen oder mit denen beabsichtigt 
wird, die Ergebnisse dieser Wahlvorgiinge zu beeinflussen, 
gegen den Geist und den Buchstaben der Gnmdsl!tze ver
stoßen, die in der Charta und in der Erkllirung über völker
rechtliche Grundsätze fiIr freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen verankert sind; 

4, erIdIirt ferner erneut. daß keine allgemeine Notwen
digkeit besteht, daß die Vereinten Nationen den Mitgliedstaa
ten WahlhiIfe 1eisten, außer unter besonderen Umstllnden wie 
in FII11en der EntkoloDin1isierung. im Zusamm"nhang mit 
regionalen oder internationalen Friedensprozessen oder auf 
Antrag bestimmter souverliner Staaten, kraft der vom Si
cherheitsrat oder der Geoera1versammhmg inC=lfaIl 
verahschiedeten Resolutionen und in strikter 'ung 
mit den Gnmds!!!?mt der Souveränität und der Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten; 

S, /egtallen Staaten eindringlich nahe. den Grundsatz der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten 
und das souveriine Recht der Völker zu achten, ihr politisches, 
wirtschnt'tlich und sozia1es System zu bestimmen; 

6, appelliert mit Nachdruck an !!IIe Staaten, davon 
Abstand zu nehmen, politische Parteien oder Gruppen zu 
finanzieren oder sie unmittelbar oder mittelbar auf andere 
Weise offen oder versteckt zu untersdltzen, und nichts zu tun, 
was die Wahlvorgiinge in einem Land untergraben wIIrde; 

7, verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen 
FIIhrer; 

8, bekr4ftigt die Rechtmäßigkeit des Kampfes aller unter 
Ko1onia1- und Fremdherrschaft stehenden Völker. insbesonde
re des paUIstinenIIisc Volkes, um die Ausllhung ihres 
unverlluBer1ichen Rechts auf Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, ihr politi
sches, wirtsehaftliches und soziales System ohne Einmischung 
von außen zu bestimmen; 

9, fordert die Menschenrechtskommission mif, der 
Prüfung der grundlegenden F!!ktoren, welche die Be!!Chtnng 
der Gnmds!/t:re der nationalen Souveriinitiit und der N'tchteIn
mischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten bei 
Wahlvorgiingen heeintriichtigen, auch weiterhin Vorrang 
elnzorIIumen und der Geoera1versamm1ung auf ihrer fllnfzig
sten 'Thgung über den WIrtschafts- und Sozin1rat Bericht zn 
eJstatten; 

10, ersucht den Generalsekretär. der Geoera1versammbmg 
auf ihrer fIInfzigsten 'Thgung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen'über die Dun:hfllhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten, 
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49/181. StlIr10mg der TiitIgkeJt der Vt!i1!Iuten NatIonen auf 
dem Gebiet der MI!IJIIclumJ:ecl cIun:h dfe FIIr
denmg der lnternatioDalen ZmzaIDJDe11ll1'belt und 
WIrMIgkeft der NJebfselekd.ltIItt UnpartelJlclIkeIt 
und ObJeIdIvItI1t 

Die Generalversammlung. 

in Bekrtiftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die WUrde und den Wert der mensch-
1ichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
sowie von großen und k1einen Nationen sowie in Bekräftigung 
ihrer Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen 
besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftIic auf der Achtung vor 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete MaBnabmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuf!lhren, um internationale Probleme 
wirtschaftliche. sozialer. kultureller und humanitllrer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten fiIr alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecbt, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen. 

unter Hinweis darauf. daß die Organi!!ation gemäß Arti
kel S5 der Charta der Vereinten Nationen die allgemeine Ach
tung und Ejnhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 




